
Stefan Bajohr 
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Reformpolitik 

Mit Überlegungen, wie die Überschuldung öffentlicher /-I aushalte aufgehalten 
werden kann, sind die Regi.erungen aller modernen Staaten beschäftigt. Damit 
steht die keynesianische Verheißung auf dem Prüfstand, durch gezielte Kredit­
finanzierung seien w irtschaftliche Probleme in den Griff ZII bekommen. Der 
Autor entwirft ein Konzept zur Haushaltssanierung, in dem das Recht zur 
K"editaufnahme am Kapitalmarkt auf Fälle konjunkturbedingter Minderein­
nahmen und unvorhergesehener Sondersituationen beschränkt ist. 

Die Red. 

1. Vorneweg 

16 Jahre Koalition aus Kabinett und Kapital hinterlassen nicht nur bei Kindern und 
Jugendlichen, bei den sozial Schwachen, den ArbeitnehmerInnen und den Erwerbs­
losen Spuren von Verwirrung und Verwüsrung. Auch in der Winschafts- und Finanz­
politik haben Konservative und Liberale ein Desaster angerichtet. Am eindrück­
lichsten zeigt sich die Finanzkrise an den 2,2 Billionen DM, mit denen der öffentliche 
Gesamthaushalt verschuldet ist. Dafür mußten 1997 rd . 136 Mrd. DM an Zinszah­
lungen geleistet werden' - eine Summe, die für Arbeitsmarktprogramme oder den 
ökologischen Umbau sinnvoller verwendet werden könnte. Daß sie den öffentlichen 
Haushalten fehlt, belegen die hektischen und zum Teil sozialpolitisch einschneiden­
den Kürzungsaktivitäten im Bund, in den Ländern und Gemeinden. Eine auf Refor­
men abzielende Politik wird an diesem gefährlichen Zustand rasch Änderungen 
herbeiführen müssen; ansonsten werden Reformprojekte, von denen nur die aller­
wenigsten kostenlos zu haben sind, stets an den finanziellen Widrigkeiten scheitern. 

2. Schulden wachsen dynamisch 

Seit nunmehr 26 Jahren wird ununterbrochen - nicht nur auf Bundesebene, sondern 
auch bei den nachgeordneten Gebietskörperschaften - ein beachtlicher Schuldenberg 
angehäuft. Ihre Verstärkung erfuhr die Staatsverschuldung in vier Schüben, von denen 
die Finanzierung der Einheitsfolgen den stärksten Impuls auslöste (vgl. Tab. 1). ' 

1 Deutsche ßundesbank: Monatsberieh, Juni 1998, 54", )6". 

1 He mm, oder ";;'ZI die S,.atsvcrschuldungd ie Wirtschoftscnrwicklung in Deuischl.nd ?, in : DIW-Wochen­
bericht 61. 1994, )41-)49, hier H I. 
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434 Dabei blieben Warnungen vor dem Marsch in die Überschuldung weitgehend unbe­
rücksichtigt - was um so leichter fiel, als »der Übergang von wenig zu viel und von 
viel zu zuviel (. .. ) nicht mit Wegmarkierungen versehen« ist, sondern sich »stufenlos« 
vollzieht.' Inzwischen hat die Gesamtverschuldung bedrohliche Ausmaße erreicht.' 
Der Schuldenstand des öffentlichen Gesamthaushalts übertrifft dessen Volumen -
untrügliches Indiz dafür, daß der Weg in die Staatsüberschuldung längst beschritten 
ist. S 

Die volle Wahrheit ist noch bitterer: Zu den »offiziellen« Schulden müssen, erstens, 
Risiken aus Evenrualverbindlichkeiten' hinzu gerechnet werden, die ohne Vorwar­
nung mit mehrsteIligen Milliardenbeträgen zu Buche schlagen können. Zweitens: 
Sondervermögen sind auS dem Bundeshaushalt ausgegliedert; wenn die Legislative 
von der Er'nächtigung aus Art. I I 5 Abs. 2 GG Gebrauch gemacht hat, unterliegt ihre 
Kreditaufnahme nicht mehr den Obergrenzen des Verfassungsrechts-' Ende 1997 
waren die Sondervermögen mit rd. 516 Mrd. DM verschuldet; das entsprach rd. 23% 
des Schuldenstandes.' Es existiert, drittens, auch kein Überblick über die eingegan­
genen Verpflichtungen öffentlicher oder solcher privatrechtlich verfaßter Unterneh­
men, für die d.ie öffentlichen Haushalte letzten Endes geradestehen müssen' Darüber 
hinaus haben die sogenannten Verwaltungsschulden einen solchen Umfang ange­
nommcn, daß .ihre ökonomischen Wirkungen auf den Haushalt und die Volkswirt­
schaft keineswegs als Quantit<! negligeable eingeschätzt werden können«.'o Über die 
Risiken, die öffentlichen Haushahen aus Leasing- und Privatfinanzierungsverträgen 
(z. B. beim Verkehrswegebau) drohen," liegt - fünftens - ebenfalls keine vollständige 
Übersicht vor. Sechstens finden auch die dynamisch wachsenden Versorgungslei­
stungen für BeamtInnen (RichterInnen, Berufssoldatlnnen) bisher keinen Nieder­
schlag in einer umfassenden Bilanz öffentlicher Verbindlichkeiten." 
Die jährliche Nettokreditaufnahme unterlag in der Vergangenheit erheblichen - auch 
konjunkturbedingten - Schwankungen (vgl. Tab. 2), weist insgesamt aber steigende 
Tendenz auf, Die dadurch bewirkte weitere Anhäufung des Schuldenberges verur­
sacht Steigerungen des Schuldendienstcs, die wiederum die Handlungsspielräume 
künftiger Politik einschränken.') 
In bezug auf die Tragbarkeit der Staatsverschuldung aussagekräftiger als absolute 
Zahlen sind indes relative Rechengrößen. Zur Beantwortung der Frage, ob eine 
gegebene öffentliche Schuld »tragbar« - nicht zu verwechseln mit »wünschenswert« 
- ist," werden in der wissenschaftlichen und der politischen Debatte dic verschie-

H:lndclsblan vom 10'/11.5.1991 . 

4 Vgl. Lüder '994' 
5 Vgl. auch Mußgnug 1996,74. 
6 Vgl. Sturm 1993, [r. 
7 Hierbei werden in der Regel nicht einm:ll Jnfrasrrukturprojektc fin:tnz!t' n, sondern Ausg;'lben der 

laufenden Rechnung. Vgl. Schlcsingt:rl\\lcbcrlZicbarth '993.271. 
8 Vgl. Deutsche Bundesb<lnk: Monatsbericht Juni 1998, S. 56"',57 ::-
9 Vgl. Puhl 1996, jO,. 

10 W Hofling 199J. JI. 
J J Vgl. Erunger '997,2) 1.25) f. 
11 Vgl. Bericht der Bundesregierung uber dic im Kalenderjahr '99J erbrachtcn Versorgungslciscungcn im 

offendichen Dienst sowie uber die EnnvickJung der Versorgungsausgaben in den nächsten J S Jahren, BT­
Drs. IJ/S840. Danach wird sich die Zahl der Vcrsorgungsempfangcrlnncn bis 1008 gegenuber 1994 um 
39% auf 871.900 erhöhen (6J) . Die Vcrsorgungsli.'i srun~cn werden im gleichen Zeitraum um 72 bis 86% 
steigen (l) f.). Der Anteil der Vcrsorgungsau iigaben an den Stcuercinnnhmen wird im 3Jten Bundesgebiet 
einschließlich Wcst-ßcrl in von 5 auf bis zu 6,6% zunehmen (31). 

13 D:1s Bundclverhssungsgtricht hat d:wor gewarnt. daß sich llein stctig wachsender Schuldensockel bildet, 
der schließlich dle Fahigkcit des Sta:ashausha lts, auf die Probleme der Gege!lwart und der ZlIkunfr zu 
reagieren, in Fuge stellt .. : BVerfGE 79. 311-357, hier )56; vgl. auch Karehnkc 1973,4°1; BrennerfHauryl 
Lipp 199°,245. 

14 Vgl. Singer 1996a,)4; Wiese '997, 57· 
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densten Kombinationen angeboten." Plausibel erscheinen in diesem Zusammenhang 
Überlegungen, denen zufolge eine öffentliche Schuld als tragbar zu bezeichnen ist, 
»wenn erwartet werden kann, daß irgendwann in der Zukunft Budgetüberschüsse 
erzielt werden, aus denen die Schuld getilgt werden kann«. Probleme ergeben sich 
demnach »nicht aus zeitweilig hohen Defiziten, sondern ( ... ) bei einer konstanten 
( ... ) Lücke zwischen öffentlichen Einnahmen und Ausgaben«." Wer allerdings auf 
den gesamtstaatlichen Primärsaldo blickt (vgl. Tab. 2), wird feststeJlen, daß eine 
Verwendung des durchaus vorhandenen Primärüberschusses zu Tilgungszwecken 
nicht statrfinden kann, weil er vom Zinsendienst vollständig aufgefressen wird. Mit 
anderen Worten: Die aufgetürmten Schulden haben zur Folge, daß aus Steuern und 
Gebühren weniger notwendige, nützliche oder wünschbare Leistungen erbracht 
werden können, »als wenn der Staat von vornherein auf Kredite verzichtet hätte«. '7 

Mit welcher Konsequenz die Zinszahlungen wachsende Anteile am Steueraufkom­
men okkupieren, zeigt die Entwicklung der Zins-Steuer-Quote" (vgl. Tab. )). Über­
trieben pessimistisch sind zweifellos Modellrechnungen, mit deren Hilfe ermittelt 
werden soll, in welchem Jahr das Steueraufkommen vollständig von den Zinsausga­
beverpflichtungen beansprucht werden wird.'9 Die Daten legen allerdings nahe, daß 
wir einen Punkt erreicht haben, an dem nicht mehr allein die Nettokreditaufnahme 
die Gesamtverschuldung determiniert, sondern an dem die Zinsausgaben ihnen zur 
Seite treten: »Damit nährt sich die Verschuldung aus sich selbst heraus.«'o 
Diese Fahrt in die Sackgasse der Schulden politik, an deren Ende sich eine tiefe 
Schlucht auftut", hat sich trotz des verfassungsrechtlichen Verbots übermäßiger 
Kredirfinanzierung" vollzogen. Die von der Verfassung gesetzten Grenzen') ver­
mochten es nicht, die Finanzkrise abzuwenden. Denn: Was den Bundeshaushalt 
angeht, so waren sämtliche Haushaltspläne in Einnahmen und Ausgaben ausgegli­
chen; die mit den jeweiligen Investitionsausgaben" gesetzte Obergrenze für die 
Aufnahme von Krediten wurde bei der Verabschiedung des Haushalts in den 
1980er und -90er Jahren regelmäßig beachtet; die Nettokreditaufnahme lag (abge­
sehen von '981 und 1997) unter den Investitionsausgaben; ob die Erfordernisse des 
. gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts« angemessen berücksichtigt waren, muß 
wegen der Unbestimmtheit dieses Verfassungsbegriffs" und der prinzipiellen dog­
matischen Offenheit der staatsschuldenrechtlichen Normen des Grundgesetzes'" an 
dieser Stelle unentschieden bleiben. 

lS Singer 1996a, 34. spricht von Tugbarkcit, »wenn die kunftigen ßudgetubers-chusse für ci ne Schuldentil­
gung :\Usrcichcn«; fur Wiese 1997. S6 ISt ein Schuldensund tragbar, wenn die Summe: aus Steuer- und 
Dcfizitquotc ;\uf der Einnahmenseite der Staats:l.usgabcllquote eint;chließlich der Zinsquote auf dcr 
Ausgaben!icjte entspricht. Kitterer 1996.84, will das Thema 'fr:tgbarkeit ausgedehnt wissen auf die Frage, 
.. ob die Folgen einer Konsolidierung ( ... ) durch Steuern tr:lgbar sind •. 

16 VgI.I-leiocJn\lnn '994, 12. 
17 Gantner 1979. 157· 
18 Hieran will Klaus Ludcr (mdl. Beitrag auf der Anhorung des IlaushaJu · und Finanzausschusses des 

Landtags Nordrhcin-Westfalcn am }1. tO. 1996 zur St:I:mvcrschuldung. LllNRWj-Drs. 12/)8}, s) die 
zumutbarc Vcrschuldung mc~ s cn. Glcicherm1ßen Hardt/Hicrsemenzcl/Kcppler 1996. 26. 

19 Vgl. Hot1ing '99). ,64 . 
lO Deutsche Bundesbank: Monaubericht MJr';!. 1997.3°. Vgl. auch Brenner/Haury/Lipp 1980, 245. Den 

Befund bcstreitct. HuHsdunid 1997.454. 
21 Zu.r Zeit bestehen fur die Länder des Euro keine konkreten Gerahren einer W.a hrungszcrrutrung odcr gar 

eines St:l.."\tsbankrolTS. Wahrungsschniue sind jedoch In der Regel die logische:: Konsequenz. einer dauer· 
haftcn Schuldenpolitik (vgl. Bcc.:ker 1998, 6}). 

12 Vgl. Piduch 1997. Art. JI S Rdnr.9. 26-} L 

2 J Vgl. An. 109 Abs. 2. Art. 110 Abs. I SalZ. l und Art. 11 S Abs . 1 $ :U Z 1 Halbs. I GG. 
24 Zur Legaldefinition von Investitionen vgl. § lO I\bs. } Nr. l HGrC; wonglcich in § l} Abs. 3 Nr. z. BHO. 
25 Vgl. BVerfGt 79. } H. hier H8. Die UnbeStImmtheit bewirke allerdings nichr die Unbcachtlichkeit . Zu 

Recht weist Proklsch 199J. 1J7. darauf hin, d.1ß c.: s sich um eine St:l:llszielbcslimmung h:mdelt, die »als 
solche eine staatlichC'S I landein dirigierende Norm« darstcllt. 

,6 Vgl. Hofling '99). ). 
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Diesbezügliche Zweifel sind allerdings insofern angebracht, als weder Bund noch 
Länder in Aufschwungphasen eine Konjunkrurausgleichsrucklage (§ 5 Abs. 2 StWG) 
gebildet haben, um - (zunächst) ohne Kreditaufnahme - auf eine Rezession reagieren 
zu können. Wie sehr sich Parlamente und Regierungen daran gewöhnt haben, ihre 
Haushahe durchweg mit Hilfe mehr oder minder großer Kredite zu finanzieren, 
erweisen die Finanzberichte. Darin weisen die Regierungen aller politischen Farben 
und Farbkombinationen Jahr für Jahr die geplante Necconeuverschuldung für das 
jeweils kommende Jahrfünft aus - ohne daß irgend jemand di e konjunkrurelle 
Entwicklung für so lange Zeiträume vorhersagen könnte.'7 Das scheint inzwischen 
ohnehin recht gleichgültig zu sein: Wenn eine »Störung des gesamrwirtschafclichen 
Gleichgewichts« sowohl in der Rezession als auch im Boom gegeben ist:' dann 
kommen sogenannte Normallagen kaum mehr vor. Und dann berief sich die Bundes­
regierung im vergangenen Jahr - als es mit dem Haushaltsausgleich partout nicht 
klappen wollte - nicht einmal zu Unrecht auf die Ausnahmeregelung des Art. "5 
Abs.1 Satz 2 Halbs. 2 GG, wonach selbst konsumtive Ausgaben kredicfinanziert 
werden dürfen, wenn dies »zur Abwehr« eben dieser Slörung erforderlich scheint. '9 

Nun ist der Haushaltsplan, bei dem die Weh - formal betrachtet - noch in Ordnung 
scheint, das eine; das andere ist der Haushaltsvollzug. Hier ergibt sich bei Gegen­
überstellung von Invescitionsausgaben und Nenoneuverschuldung ein etwas anderes 
Bild. Es zeigt sich, daß die Kohl'schen Bundeshaushahe im Ist 1988, 1990, 1993 und 
1996 die vom Grundgesetz auferlegte Kreditobergrenze verletzten. Erstau nlicher­
weise regte sich Widerstand hiergegen erst mit dem Haush ahsabschluß 1996: Die 
SPD-Bundestagsfraktion hat beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht)· -
wobei allerdings deutlich zutage tritt, daß es dabei nicht um ein Grundanliegen der 
Sozialdemokratie geht: Ansonsten würde der nordrhein-wes tfälische Finanzminister, 
beim Haushahs-Ist '997 in der gleichen Lage wie sein Bonner Kollege im Jahr zuvor, 
nicht all'unisono mit diesem eine Gelrung der verfassungs rechdichen Kredichöchst­
grenze für den Vollzug verneinen. Regierungen, gleich welcher Couleur, sind an­
scheinend krafe Amtes davon überzeugt, daß sie die von der Verfassung vorgegebenen 
Verschuldungsgrenzen einhalren- und wenn nicht, dann wird eben die Verfassung ins 
Sinnlose hinein interpretiert. J' 

Wenn trotzdem weithin Konsens besteht, daß die jährliche Necconeuverschuldung zu 
hoch und der Umfang des aufgehäuften Schulden berges besorgniserregend sei, weist 
dies auf die Unzulänglichkeit geltenden Verfass ungsrechts hin. Mit gewisser Hoff­
nung haben deshalb manche die neue Grenzziehung angenommen, die der Vertrag 
von Maastricht brachte (Art. 104C EGV).J' Anders als im Grundgesetz gelten Ober-

27 VgL Gandcnbcrgcr 1981,8. 
18 So z. B. BrennerlHaury/Lipp 1980, l.p. Zu Recht bcma ngch W Scherf 1996, ,77, den fin3IlZ1:\,·rf:. ssungs­

rechtlichen Konstruktionsfehler, eine Kreditfinaozicrung nicht zumindest im Boom :lust;usch licßcn. 
29 D:ls Bundesverfassungsgericht hat die Berufung auf die Ausnahmcregclung insofern eingeengt, 3J5 es 

verla nge, J:'Iß die die 1n.."l'stitionsausf!..l ben ub~rschi~ßend~ Kredit3ufnahme -nach Umfang und Verwen­
dung gecignci sein .. IßÜ S~c-. die Störung abzuwehren (BVerfGE 79. ) 11 , hier. J39); wegen der O.e. Unbe­
stimmtheit bleibt die Lerzlenl scheidung allerding~ unüberprüfbar bei der jeweiljgeo Parlaments mehrheit. 

J O Vgl. Das Parbm~nt vom 7· 11. 1997. 
Jl Im Verein mit Waigel in Bonn und Schleußer in Düsse1dorf bestreiten eine Gelrung \'on An. J ' 5 Abs. f 

S:llZ 2 GG :luch für die liaushahs.lusführung 1.. B. Patzig 1991, An. 11 j, Rdnr. lS; Piduch 1997, Art. (( 5. 
Rdnr. 28; Maunz. 1997, Are 11 S. Rdnr. 43 · Furdit Gclruogauch Im VoUzugsprech~nsich aus Friauf 1990, 
Rdnr. 43; Bundesrechnungshof '994, 21 f.; Tiemann 1995, 634; H. Fischcr-Menshausen 1996, Rdnr. 11; 
Mitller 1996,490; Blasius/jahnz '997. 32; Bröcker 1997.79; Hennckc (997. 220; Heuer 1998 , Art. "5. 
Rdnr.lo. 

p Die Dcfizitgrenzen gehen nicht nur fur den Bund, sondern auch rur die L:inder. Die Frage, :cu welchen 
Anteilen sich Bund und So'!.ialvcrsichcrungcn einerseit. .. , Länder und Gemeinden andererseits verschulden 
durfen und welche Art dauerbaher Vereinbarung zw i~l:hen den Ebenen und unter den Liinderrn einge­
gangen werden soll, wird derzeit .usgch:mdelt. Eine Geselzgebungskompclcnz besitzt der Bund in dieser 
Frage nicht. Vgl. Mehde 1997,623; Schemmel '997. 39ff. 
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grenzen nicht mehr nur für die Nettokreditaufnahme, sondern auch für den Schul­
denberg seibstH Sie errechnen sich aus der Gegenüberstellung des jährlichen Haus­
haltsdefizits bzw. der Gesamtverschuldung mit dem Bruttoinlandsprodukt und drük­
ken sich in Prozenrwenen als Defizit- (3%) oder Schuldenstandsquote (60%) aus." 
Der "Pferdefuß« dieser Übereinkunft besteht allerdings nicht allein darin, daß die 
nun geltenden Werte nicht Ergebnisse sorgfältiger Analyse sind, sondern ausgewür­
felt scheinen (wenngleich neuerdings der Versuch unternommen wird, ihnen nach­
träglich wissenschaftliche Weihen zu verleihen)"; Zurückhaltung ist vor allem ange­
bracht, weil sich in den t>.1aastrichter Quoten eine Wachstumsorientierung manife­
stiert, die jedenfalls unter ökologischen Gesichtspunkten mit Skepsis betrachtet 
werden muß:}6 Auch unter Bedingungen der Entkoppelung von Umweltzerstörung 
und Wirtschaftswachstum, wie manche sie neuerdings meinen feststellen zu können, 
birgt das Wachsen des Bruttoinlandsprodukts in sich selbst nachteilige Auswirkungen 
auf Klima und Umwelt. Fiskalisch enttäuschen die W'WU-Kriterien insofern, als sie 
die weitere Anhäufung des Schuldenberges keineswegs verhindern; es muß bloß die 
entscheidende Bezugsgröße stärker zunehmen als die Neuverschuldung. Sogar wenn 
die Defizitquote sinken sollte, erwächst daraus keine Abzweigung aus der Sackgasse; 
auch in diesem Falle begibt sich die Gesellschaft wegen der zusätzlichen ZinslasteIl, 
die in der Tat »immer mehr zur Fron« werden,J7 näher an den Abgrund. 
Nur ein dauerhaftes Sinken der längerfristigen Kapitalmarktzinsen unter das Wirt­
schaftswachstum könnte Abhilfe schaffen. In der Realität verhält es sich seit Jahren 
allerdings genau umgekehrt. Wann die Kapitalmärkte hierauf mit Zinssatzverschlech­
terungen reagieren," die dann aller Voraussicht nach mit massiven Leistungskür­
zungen beantwortet würden, dürfte bloß noch eine Frage der Zeit sein. 

3. Senkung des Volkseinkommens und Umverteilung von unten nach oben 

Begonnen hat der Marsch in die Sackgasse der Überschuldung mit der keynesiani­
schen Verheißung, die wirtSchaftlichen Probleme in der Rezession/Depression mit 
gezielter Kreditfinanzierung in den Griff zu bekommen. Befürchtungen negativer 
Langfristeffekte wurden mit dem Versprechen auf ein "Schuldenparadox« abgetan, 
wonach aktives Deficit-spending in der Depression "zu Einnahmen- und Beschäfti­
gungseffekten führt, die dem Staat Mehreinnahmen oder Ausgabenersparnisse ver­
schaffen, die die ursprüngliche Staatsverschuldung kompensieren oder sogar über­
kompensieren«." Richtig angewendet, werde die antizyklische Konjunkturpolitik 
verschuldungsneutral ausfallen. Schulden- und Zinslastquote strebten festen, trag­
baren Grenzwerten zu.'O Bereits in den 1960er Jahren war in Deutschland der Glaube 
an ein solches .ökonomisches Perpetuum mobile«" dermaßen übermächtig gewor-

H Zusätzlich diszipJinierend dürfte wirken, daß Art. 104C EGV den Ecofi_n~Rat ermächtigt, Maßnahmen 
gegcnuber z.u defizitfreudigen Mitgliedstaaten :t.U erlassen. Vgl. Hanmann 1994, 18. 

H Auf unterschiedliche Ergebnisse je nach Verwendung von VGR oder Finanzst.ati.~tik kann hier nicht 
eingegangen werden. Der Vertrag von Maastricht sicht die Anwendung der - großz.ügigeren - VGR vor. 
Vgl. auch Schmahl '996,9)-

}5 Vgl. Kitterer 1996, 82 f. 
36 Vgl. Srratmann·Mertens: mdl. Beitrag auf der Anhörung z.ur Staatsverschuldung, IT(NRW)-Drs. 11./)8), 

64· 
37 Handelsbla.tt vom 21.. I. 1997. 
)8 Becker 1998, S 1-

39 Oberhauser 1985,333- Auf d.iese wundersame Vermehrung des Volkseinkommens $ctzt z. B. auch Lerner 
1964. 111.. 

40 Vgl. Domar 1944-
41 Ottnand 1996, 1.. 
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den, daß die keynesianische Wende sogar das Staatsschuldenrecht beeinflußte. 
Art. 109 GG wurde - regierungsoffiziell - mit dem Ziel umgeschrieben, »a llen 
öffentlichen Haushalten eine verfassungsrechtliche Pflicht zur antizyklischen Haus­
haltsgestalrung« aufzuerlegen" Weil aber Eingriffe wie die Defizitfinanzierung »die 
Wiederkehr eines Zustandes kapitalistischer Prosperität behindern, die groß genug 
ist, um einen Haushaltsüberschuß zu ermöglichen"," versagt die keynesianische 
Praxis regelmäßig bei der Bildung der erforderlichen Rücklagen und dem Abbau 
der Verschuldung im Boom.'" Und so nimmt es nicht wunder, daß sich keine Regie­
rung und kein Parlament an die in Art. 109 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommende 
Vorstellung einer konjunkturneutralen Verschuldungspolitik gehalten hat." 
Was als scheinbar sozial orientiertes Lösungsmodell innerhalb kapitalistischer Pro­
duktionsverhältnisse daherkam, erweist sich bei näherem Hinsehen als gigantische 
Umverteilung, die das Volksvermögen keineswegs mehrt,'" sondern ein immenscs 
Leistungsbilanzdefizit vorbereitet." Ursache dafür ist die wachsende Auslandsver­
schuldung, wobei vor allem die rel ativen Einflußgrößen Aufmerksamkeit verdienen 
(Tab. 4). 1980 entfielen rd. 9% der Schulden auf GläubigerInnen im Ausland; 1997 
waren es bereits rd. }2%. Mit welcher Dynamik sich diese Entwicklung vollzieht, ist 
am Wachstum des Anteils von AuslandsgläubigerInnen beim Erwerb öffentlicher 
Schuldtitel aus Deutschland ablesbar: Entfielen auf sie 1980 nur rd. 40% der Netto­
kreditaufnahme, so hat sich dieser Anteil bis zum vergangenen Jahr auf 82% gestei­
gert. Das macht deutLich, inwieweit sich bereits ein internationaler Staatsverschul­
dungsmarkt etabliert hat: Die Geldschöpfung wird tendenziell ni cht mehr von 
Staaten vorgenommen, sondern von internationalen Finanzkomplexen,'8 in deren 
Abhängigkeit sich die nationalen Ökonomien begeben." 
Was die Auslandsverschuldung gegenwärtig an zusätzlicher Ressourcennutzung er­
möglicht, wird später im Wege des Verzichts abbezahlt werden müssen. Der Staat 
befindet sich hier - anders als bei der Inlandsverschuldung - im gleichen Verhältnis 
zum/zur Gläubigerl n wie der/die private SchuldnerIn;'o und während der Schulden­
dienst die Inlandskonjunktur dämpft, verflüchtigt sich das überschüssige Geldkapital 
- auf der Suche nach der jeweils profitabelsten Anlageform - in der virruellen Welt 
globalisierter Finanzmärkte. 
Daß eine interpersonelle Einkommensumverteilung die logische Konsequenz der 
Inlandsverschuldung ist, wird von manchen vehement bestritten" Dabei ist gar nicht 
zu bezweifeln, daß es nicht SozialhilfeempfängerInnen, Arbeiternehmerinnen mit 
kleinen und mittleren Einkommen oder Kleingewerbetreibende sind, die dem Staat 

42 BT-Drs. V/ 890. 11. Obwohl das ßVerfG meint, daß der . Entstebungsgcschichtc, den Vorstellungen und 
Motivationen .. im Vorfeld von Verfassungsanderungen .. nicht unbedingt eine ausschlaggebende Bedeu­
tung ' ~ukomme ( ... gl. BVcrfGE 45. ,87-271,227), liegt N3h3mowiu 1990, '119, nicht ganz. falsch, wenn cr 
den Eind.ruck erweckt, als sei die ktyncsianischt Imerpretation von Art. 109 Abs.2 GG die einzig 
zut.reffende. 

43 Mattick 1971. 168. 
44 Vgl. \'(latrin 1996,231. 
45 Vgl. Gök, 1996, ,. 
46 VgL rohmer 1972, 159, 163. 
47 VgJ. Richter/WicgJ.rd 1993,372. 
48 Vgl. RiJgemer 1995, 55. 
49 Gltichsa:n als Palliativum weist z. TI. die Bundesbank darauf hin, daß dahinter auch Gelder steckren, die 

via Ste.uerhinterziehung ihren Weg ins Ausland gefunde.n hätten und nun ins deutsche Finanzsysrem 
zurückflössen (vgl. Deutsche BundcsbMk: Monarsbericht März (997, S. 23). Das ändert jedoch nichts 
dar3n, daß dr.r Zinsendienst ans Ausland geleistet werden muß. 

So VgL G3ndenberger 197~, 113. 
S' Vgl. Andel f969;Gandenberger 1979b, 139, 141; G.\ntner t979, 154; Heun 1935, 27. Wal[~rs( 1967) meint 

sogar, daß die _Armen« mehr Vorteile aus der StaaLSvers..:huldung ziehen als die »Reichen ". Von der sozial 
umverreilenden \Virkung über~eugt sind u. <l . Kirchhof 1934. 273; ders. J 990, Ilj; t lausr.r 1979. 107; 
Rugemer 1995. 56; Scrueren '994.107. 
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Kredit gewähren, sondern in erster Lin.ie Banken und Sparkassen,f' Versicherungen, 
einkommensstarke und vermögende Privatleutc sowie neuerdings auch Industrie­
konzerne.)) Und es ist offenkundig, daß diese Kredite Rückzahlungs- und Zinsver­
pflichtungen an eine Minderheit von GläubigerInnen auslösen, die von der Allge­
meinheit der SteuerzahlerInnen erfüllt werden müssen. Zur Rechtfertigung dieses 
umverteilenden Vorgangs wird angeführt, die KreditgeberInnen suchten sich ohne 
Staatsverschuldung Alternativen auf dem Kapitalmarkt und zögen dann daraus ihre 
Zinsgewinne. Insofern sei der Staatskredit nicht kausal für ihre Zinseinkommen." 
Dabei wird geflissentlich übersehen, daß die Alternative zur Kreditaufnahme (neben 
rigorosem Kaputtsparen) die Vermehrung der Steuereinnahmen ist - wobei keines­
wegs ausgemacht ist, daß Einnahmeverbesserungen aus Steuern in jeder politischen 

Situation zu Lasten der Masseneinkommen erfolgen müssen. Ob bei einer leistungs­
gerechten Anhebung der Steuern auf Einkommen und Vermögen die Kreditgeber­
Innen überhaupt noch oder jedenfalls im heute gegebenen Umfang nach profitablen 
Anlagemöglichkeiten suchen müßten, wäre jedenfalls zu erörtern. Und weiter: Zu 
fragen ist nicht nach der Kausalität der Zinseinkünfte, sondern nach dem Zusam­
menhang zwischen privater Aneignung und öffentlicher Herausgabe von Steuer­
geldern. Alternative Zinseinkünfte, die nicht aus Staatskrediten herrühren, sondern 
aus privater Kreditvergabe, entziehen der Allgemeinheit keine Steuergelder; insofern 
können sie auch keine umverteilende Wirkung zu ihren Lasten entfalten. 
Was "die sozialen Vertellungswirkungen« der kredirfinanzierten Staatsausgaben an­
geht, die nach Meinung derer zu berücksichtigen sind,l! die die umverteilende Folge­
wirkung des Inlandskredits in Frage stellen, sollte der Hinweis auf die nicht unbe­

trächtliche Begünstigung gerade von Selbständigen und Unternehmen aus dem kre­
ditfinanzierten Auftragsschub als Entgegnung genügen. 
Zu berücksichtigen ist überdies, daß die Steuergesetzgebung der letzten 30 Jahre die 
Beteiligung schwächerer Einkommensschichten an den Zins- und Tugungsverpflich­
tungen in Relation zu denen der Unternehmen und der Besserverdienenden ver­
schärft hat: Während die Einnahmen aus der veranlagten Einkommen- und der 

Körperschaftsteuer '968 noch 20% des Gesamts der Steuereinnahmen ausmachten, 
sind es 1998 nur mehr 6%. Umgekehrt wuchs der Anteil der Lohnsteuer von 18 auf 
J2%. Der Umsatzsteueranteil erhöhte sich von 2 auf 25%,6 Lohnsummen-, Ver­
mögen- und Gewerbekapitalsteuer sind inzwischen auf Initiative bzw. unter Mithilfe 
der Sozialdemokratie von der Bildfläche verschwunden. Infolgedessen sank die 
Steuerquote zwiscf1en 1980 und 1997 von 25 auf 22%." Dies hat nicht unwesentlich 
zum Anwachsen des Defizits in den öffentlichen Kassen beigetragen; der Zwang zu 
weiterer Versef1uldung stieg. 

Das heißt im Ergebnis, daß die Verzinsung der Staatsschuld mittels steigender Be­
lastung der Masseneinkommen finanziert wird,'! während die gleiche Gruppe, die 

ZinseinkÜflfte aus Staatskrediten erzielt, ihre Beteiligung am Schuldendienst konti­
nuierlich mindert. 

Zugegeben: Die Motive variieren. War die Staatsverschuldung in Zeiten der sozial­
liberalen Koalition die sozialdemokratiscf1e Antwort auf das Ausbleiben der ver-

52 Ihr Anteil am Schuldeoberg belief sich Ende 1997 auf j 3 und derjenige an der Ncltokrcdit:lufnahmt: 1997 
auf 46%, vgL DeUlsche Bundesbank: MonarsberichtJuni 1998, S. 58 :::' , 

jJ Vgl. Schmid 1996, S .. 
54 Gandenberger 1979b. 142. $0 auch Hofling 199)) }17· 
jj Puhl 1996, 47 j. 
56 VgJ. Bundesmtni .w:rium der Finanzen: Finanzbericht 1995. Bon.n 1997, Tabelle u . 
57 Jahresgutacbten 1997198 des Sachvcrstandigenrates zur Begutachtung du gcsamtwirtschaftlichen Ent­

wickluilb' BT4Drs. 13/9090, Tab. 46. 
58 Vgl. auch Arbeitsgruppe Alternative 'Wirtschaftspolitik 1996,69. 
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44° sprochenen und notwendig gewordenen Umverteilung von oben nach unten, so war 
sie in der Regierungszeit von Konservativen und Liberalen das folgerichtige Ergebnis 
der massiven Steuersenkungs- und -streichungspolitik zugunsten von Unternehmen, 
Einkommens- und Vermögensmillionären. Das verteilungspolitische Ergebnis ist in 
beiden Motivationslagen das gleiche. 

4. Intergenerative Lastenverschiebung 

»Man sei sich heute einig«, referierte Klaus Lüder von der Verwaltungshochschule 
Speyer vor einiger Zeit, "daß Verschuldung eine Verschiebung von Lasten von der 
gegenwärtig lebenden Generation auf künftige Generationen bedeutet.«" Dies trifft 
im Großen und Ganzen zu. Die ricardianische Sichtweise, wonach Nettokreditauf­
nahme und Steuern äquivalente Finanzierungsalternativen darstellen und von staat­
licher Verschuldung keinerlei intergenerative Umverteilungseffekte ausgehen,'O ist 
wohl endgultig passe. Erhebliche Unterschiede bestehen allerdings hinsichtlich der 
Bewertung dieser Verteilungswirkung. Während die einen die Ansicht vertreten, mit 
der Staatsverschuldung würden finanzielle Lasten »unzulässigerweise in die Zu­
kunft« verschoben," meinen andere, Staatsverschuldung sorge für »intertemporäre 
Gerechtigkeit<," 
In der sogenannten Normallage dürfen ausschließlich Investitionen aus Krediten 
finanziert werden. Dahinter steht der Gedanke, daß Investitionen dazu dienen, »die 
Produktionsmittel der Volkswirtschaft (zu) erhalten, (zu) vermehren oder (zu) ver­
bessern«6) und daß sie in die Zukunft hineinwirken, d. h. von nachfolgenden Ge­
nerationen mitbenutzt werden können. Musgrave hat gefolgert, daß die nachwach­
senden Generationen überhaupt diejenigen seien, die in erster Linie von staatlichen 
Investitionen profitierten. Daher erschien es ihm nur recht und billig, sie an der 
Finanzierung solcher Ausgaben zu beteiligen; die Kreditfinanzierung diene schließ­
lich dem intertemporalen Lastenausgleich und erweise sich somit als Instrument 
finanzpolitischer Gerechtigkeit: Zahlungsverpflichtungen verteilten sich - "pay as 
you use« - über die Jahre der Nutzung der Investition." 
Konfrontiert mit der Realität, erweist sich dieses Theorem als reine Apologie einer 
illegitimen Belastung der Zukunft mit den Folgen der heute vorherrschenden Wachs­
tumsphilosophie. Denn die Ökonomie verhält sich anders, als es das Lehrbuch sich 
vorstellt. Der Staat tilgt durchaus nicht nutzungsgerecht, sondern er löst mit neuen 
Krediten die alten ab. Ein Beispiel dafür ist der kreditfinanzierte Dienstwagen, der 
nach vier Jahren ausgemustert wird und dessen beide Nachfolgemodelle gleicher­
maßen kreditfinanziert werden. Nach zwölf Jahren zahlen die Steuerpflichtigen 
Zinsen für drei Kredite, obgleich nur ein Fahrzeug genutzt werden kann.'5 Es werden 
also »heute und in Zukunft Zinsen auch für solche Kredite gezahlt ( ... ), deren 
Gegenwert ganz oder teilweise schon nicht mehr vorhanden ist«.66 

59 Luder 1994, r f.; im gleichen Sinne auch Puhl 1996, 47J· 
60 Vgl. Richterf'X'iegard 1993,378. 
61 Karehnke 1973,4°5. 
62 Mußgnug 1996,64' 
63 Vgl. BT-Drs. V/J040, 47. SchlesingcrlWeber/Ziebarth [993,212, machen allerdings darauf aufmerksam, 

daß nur NeuoLnvest;rioncn den offentliehen Vermogcnsbcsland mehren. 
64 Vgl. Musgr:avc 1958, 72 f. 1m gleichen Sinne auch Vesper 1996, 16. 
65 Vgl. Höfling: mdl. Beitrag auf der Anhörung z.ur St.1.atsverschuldung, LT(NRW)-Drs. 12/J8J, 8. Vgl. auch 

Jahresbericht des undesrcchnungshofs Nordrhein-Westfalen 1990/91, LT(NRW)-Drs. 1 Ii1960, 37. 
66 Bundesrechnungshof [994, lJ. 
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Auch in vielen anderen Fällen fehlt jede Übereinstimmung zwischen den aus Kre­
diten finanzierten staatlichen Leistungen und dem in der Zukunft aufzubringenden 
Schuldendienst. Mit Hilfe des öffentlichen Kredits wird folglich überhaupt kein 
zielgerichteter realer Lastenausgleich zwischen den Generationen hergestellt'" 
Hinzu kommt, daß der haushaltsrechtliche Investitionsbegriff Erhaltungsinvestitio­
nen mit abdeckt und Folgekosten gänzlich außer Betracht läßt6

! - was erhebliche 
(negative) Auswirkungen auf den zukünftigen Kapitalstock in Relation zurSchulden­
dienstverpflichtung hat. 
Was letzten Endes stattfindet, ist eine Reduktion künftiger Realeinkommen6

' infolge 
immenser Schuldendiensrverpflichtungen und/oder beinahe konfiskatorischer Steu­
ersätze:70 Modellrechnungen zufolge haben '995 Geborene im Durchschnitt netto 
2'% ihres Lebensarbeitseinkommens an Steuern zu entrichten, während der Satz für 
künftige Generationen bei 55% liegen dürfte." 
Verschiedentlich wird deshalb vorgeschlagen, nur mehr solche Investitionen in die 
Zukunft zu verlagern, denen »ein langfristiges und zukunftsorientiertes Konzept 
zugrunde liegt«." Dann wäre immerhin der erwähnte Dienstwagen »erledigt«.7J 
Umweltzerstörende Projekte wie Autobahnbau, Transrapid, Expansion der Luftver­
kehrsinfrastrukturusw. würden dadurch allerdings nicht gehindert; im Gegenteil: Die 
Große Koalition derer, die unbeirrt an die Heilkräfte des »Immer mehr, immer 
schneller, immer höher« glauben, könnte ihnen ein zusätzliches Unbedenklichkeits­
zertifikat verpassen: »kreditfinanzierbar, daher zukunftsgerecht«. 
Die genannten Beispiele weisen auf ein zentrales Problem hin, das die Kreditfinan­
zierung mit sich bringt: Die Frage nämlich, ob die Vorlieben nachfolgender Gene­
rationen die gleichen sein werden wie die der Gegenwart. Erfahrungsgemäß ist dies 
nicht der Fall. Erinnert sei an den Wasserverkehrswegebau in Frankreich - heute 
allenfalls Nische für ein eng begrenztes touristisches Segment. Oder: die Bedeutung 
der Steinkohle. Millionen Menschen wurden für diese »Zukunftsenergie« im Ersten 
Weltkrieg in den Tod gejagt. Heute hängen Wallonien, Lothringen, die Saar und das 
Ruhrrevier am Subventionstropf. Die Deutschen sind froh, nicht auch noch die 
oberschlesischen Bergwerke am Halse zu haben. Und die »Kornkammer« Ukraine, 
für deren zukünftige Ausbeutung abermals Millionen starben? Heute produziert 
allein Westeuropa Getreide im Übermaß. Die ökologischen Folgekosten unserer 
aktuellen Produktions-, Distributions- und Konsumtionsweise werden künftige 
Generationen ebenfalls wenig erfreuen.'< Es ist also schlechterdings unmöglich, 
gegenwärtige Präferenzen in die Zukunft ZU projizieren; wahrscheinlicher ist, daß 
aus der "kollektiven Erbschaft« leicht eine »unliebsame Erblast« wird, die in einer 
ferneren Zukunft budgetäre Mittel bindet.'! 

Anders stellte sich die Sache dar, wenn die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der 
Menschen, für die Produktion und Mehrung des »human capital«, als Investitionen 
bewertet würden. Allein die Tatsache, daß die gegenwärtige Generation der Lernenden 
identisch ist mit der späteren Generation der Ausgebildeten und sich weiter Bildenden, 

67 Vgl. in diesem Sinne Scherf 1996, 377. 
68 Tietmcyer '993. 14. 

69 Vgl. Gandenberger 19793., 120. Be.Hrincn wird dies von der Arbeirsgn.lppe Alternative Wirtschaftspolitik 
1998, ')4. 

70 Vgl. Man; 1962,784' 
71 Vgl. Becker 1998, 41; Ottnand 1997,45°. 
72 Becker 1998, J5. 
13 Vgl. entsprechende Äußerungen der srcUvertretendcn Vorsitzenden der SPD-Bund(!stagsfraktion, Ingrid 

Manhaus-M;lier, in: FAZ vom 20.6. 1996. 
74 Die j~hrlichcn externen Kosten der Umweltbelasrung und -7.t~rstörung werden hellte mit 30:) Mrd. DM 

angescl1.t, vgl. von Wci7.sackcr 1994, 146. 
75 VgL WiUc/Kroncnbcrger 1984,64 I. 
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442 macht die Vermutung eines intergenerativen Konsenses plausibel. Das Bundesverfas­
sungsgericht hat zwar entschieden, daß »sich weder aus der Entstehungsgeschichte 
noch aus Sinn und Zweck« des Art. J J 5 Abs. I Satz 2 Halbs. J GG einAnhaltspunkdür 
die Bewertung von Bildungsausgaben als Investitionen ergebe; das war aber mehr eine 
Abwehrhaltung gegen eine befürchtete Ausweüung des Investitionsbegriffs. So ging 
das Gericht überhaupt nicht ein auf den Zusammenhang zwischen Bildungsausgaben 
und Zukunftssicherung; es pochte einzig darauf, daß die Einbeziehung von BiJdungs­
aufwendungen der »normativen Inrention« der inRedc stehenden Verfassungsbestim­
mung, »die Staatsversehuldung zu begrenzen, geradewegs zuwiderlaufen« würde." 
Was aberwäre, wenn die Frage, ob Bildungsausgaben als Investitionen anzusehen sind, 
rucht additiv gesteLlt würde, sondern alternativ? Hierüber die Diskussion zu eröffnen 
mit dem Ziel, der Besoldung von Lehrerinnen auch verfassungsrechtlich einen hö­
heren Rang einzuräumen als beispielsweise dem Straßen bau, ist es angesichts der 
Bildungsmisere in Deutschland bei gleichzeitiger Überfrachtung mit Infrastrukturen 
für den motorisierten Individualverkehr sicher hohe Zeit. 

5. Reform der Finanzverfassung einleiten 

Ein Sehuldcnbcrg, der größer ist als der öffentliche Gesamthaushalt, eine Nettoneu­
verschuldung, die rechnerisch bloß noch eingegangen wird, um Teile des Zinsen­
dienstes zu begleichen, der wiederum schneller wächst als das Bruttoinlandsprodukt 
und damit weitere Verschuldung aus sich selbst heraus kreiert: Das ist die Situation 
der Überschuldung, d. h. der» Veräußerung des Staats. ( ... ) Der einzige Teil des 
sogenannten Nationalreichtums«, der in dieser Lage »wirklich in den Gesamtbesitz 
der modernen Völker eingeht, ist - die Staatsschuld.,,77 Deshalb muß jetzt die Grund­
satzdebatte über eine definitive Tilgungspolitik eröffnet werden, die gegenwärtig 
»regelmäßig abgewürgt« wird." 
Zentrale Aufgabe nachhaltiger Finanzpolitik ist es, Hand.lungsfreiheit wiederzuge­
winnen - für die unmittelbare und für die fernere Zukunft. Wer die Verkehrs- und 

Energjewende bewirken, vorsorgenden Umweltschutz etablieren, die moderne Indu­
striegesellschaft umbauen, die sozialen Sicherungssysteme bewahren und ausweiten, 
Bildung, Weiterbildung und Forschung einen vorrangigen Platz einräumen will, muß 
sich von den Fesseln der Staatsverschuldung befreien. Das wird - unter gegebenen 
Konstellationen - nicht in einem voluntaristischen Akt der Komposition oder der 
Repudiation möglich sein." Auch der vereinzelt ins Spiel gebrachte Übergang von 
verzinslichen Anleihen auf dem Kreditmarkt zu unverzinslichen bei der Bundesbank 
oder der Europäischen Zentralbank'o empfiehlt sich nicht: Die Gesamtverschuldung 
mit der Implikation wachsender Tilgungsverpflichtungen in der Zukunft würde 
weiter stetgen. 

Ihren Schwung hat die Schuldenakkumulation bekommen, als '969 die objektbezo­
genen Regeln für die Kreditaufnahme im Grundgesetz außer Kraft gesetzt wurden." 
Die w eitere Entwicklung - auch unter Einschluß der Maastrichter Konvergenzkrite­
rien - hat gezeigt, daß die damals geschaffenen situationsbezogenen Kriterien, jeden-

76 BVerfGE 79, ) rI. hier: ))7· 
77 Marx 1962., 782. 
78 Hals"nborg '997. )86f. 
79 Vgl. Knjger 1996, 8; Holrfrcnch 19516, :8 . 
80 Vgl. Huffschmid '997.458; Henk!! 1979. I) I ; ArbciLSgruppc Altcrnarive \V!rtschaftspolicik 1998, 134 f. 
81 VgL Heincmann 1994. JJ. 
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falls in ihrer konkreten Ausprägung in Art. 109 Abs. 2 und I I j Abs. I Satz 2 GG, 
keinen ausreichenden SchutzS' vor Finanzkrisen bieten. Deshalb dürfte es in einem 
crsten Zugriff erforderlich sein, die heute bestehenden verfassungsrechtlichen Ver­
schuldungsgrenzen enger und klarer zu ziehen, damit die Gesamtverschuldung nicht 
vollends aus dem Ruder läuft. Dies ist bedauerlicherweise im Zuge der einheits­
bedingten Verfassungsreform unterblieben, die das Thema Flnanzen gänzlich aus­
gespart hat.s) 
Es geht nicht darum, Kreditaufnahmen verfassungsrechtlich zu verbieten. i

• Das 
Recht zur Kreditaufnahme am Kapitalmarkt sollte allerdings auf Fälle konjunkrur­
bedingter Mindereinnahmen und auf unvorhergesehene Sondersiruationen (Natur­
katastrophen o.ä.) beschränkt und mit der Pflicht zur Aufstellung verbindlicher 
Tilgungspläne verbunden werden.s, Wegen der grundsätzlichcn Problematik der 
Verschiebung von Lasten auf die Zukunft sollte das Parlament darlegen müssen, 
welche Folgekosten zu erwarten sind und inwieweit damit zu rechnen ist, daß die 
kredirfinanzierten Investitionen auf einen intergenerativen Konsens stoßen.!6 Präzi­
siert werden muß, daß ausschließlich Nettoinvestitionen als Bezugsgröße für die 
Nettoneuverschuldung herangezogen werden dürfen. Dadurch würde sich die Ober­
grenze für die zulässige Nettokreditaufnahme ohne weiteres halbieren 8

, 

Oie Ausnahmeregelung des 2. Halbsatzes im zweiten Satz von Art. I 15 Abs. I GG, 
wonach zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtSchaftlichen Gleichgewichts Kre­
dite zur Finanzierung auch konsumtiver Ausgaben aufgenommen werden dürfen, 
muß fallen: Grenzen bleiben Grenzen. Damit die Neuverschuldung nicht dennoch­
auf dem Umweg über die Sondervermögen - weiter gedeiht, sind die Haushalte der 
Sondervermögen etc. bis hin zu privatrechtlich konstruierten Gesellschaften mit 
öffentlicher Beteiligung in die bisher skizzierten, neu zu schaffenden Kreditober­
grenzen einzubeziehen" und der jeweiligen Gebietskörperschaft unmittelbar zuzu­
rechnen.i'Um schließlich den Streitzu beenden, inwieweit die Pflicht zur Einhalrullg 
der Kreditobergrenze auch für den Haushaltsvollzug gilt, wird klarzustellen sein, daß 
die konjunkturbedingte Nettokreditaufnahme die Nettoinvestitionsausgaben weder 
bei der Aufstellung noch bei der Ausführung des Haushalts überschreiten darf. 
"Rein rechtliche Instrumente zur Begrenzung der Staatsverschuldung haben nur 
begrenzte Reichweite.«·' Das mag an der nicht funktionierenden Trennung zwischen 
Legislative und Exekutive" liegen. Schließlich sind verfassungsrechtliche Hürden 
nicht schwer zu nehmen,·' »weil die Parlamentsmehrheit ( ... ) ihre eigene Regierung 

82 Dies meim aber :r' •. B. Kar! Gt!org Zinn: lf(NRW)-Zuschrift 11/ 702, 2. 

83 Vgl. fricke 1990, 241. 
84 Fur Normalvcr~chuldung NuU pladicrcn von Arnim/\Vcinberg 1986, 101, [04, und Barbarino 1993, l6S. 

Der Wissenschaftliche ßeir;,1t beim BMF hat in einem Gutachten vom 4. S. 1984 (= Schriftenreihe des 
ßundesministeriums der Fin,ml.en. Heft 34. Bann 1984) ein .. Verbot nicht stabilitatspolilisch bcgründea~r 
regclmißiger Staatsvcrschuldung{< empfohlen (5)). 

85 So auch SrratmannRMertens: mdL Beitrag auf der Anhörung zur Sta:1lSvcrschuIdung, LT(NRW)-Drs. 12/ 

J8J,48. 
86 Daß e~ sich dabei bloß um eine PlausibilitaIsprüfung handeln kann, ist klar. Die Darlcgung~pf1icht durhc 

dennoch diszipliniercnde Wirkung entfalten. lJarlcgungspflic:htcn gc~enuber skeptisch: Göke 1996,7. 
87 Vgl. Höfling: mdl. Beitrag auf der Anh6rung zur St;\a[.~ ..... crs~huldung. LT(NRW)RDrs. 121)8). }. Außer­

d~m muß in die BHO etn Verbot der heute teilweise noch übliehen. das Gesamtergebnis verftllschendeo 
Doppelühlungen von lnvestitionsausgabcn bei Bund und Landern eingefügt werden. vgl. Brocker 1997. 
74 f. 

88 ArL 1 q Abs. 2 GG wart zu streichen. 
S9 Vgl. dalU Puh! 1996, 5' lf. 
90 $tr3tmann-Mcrh:ns: Schl;ftliche Stellungnahme zum Fragenkatalog fü r die Anhörungdes H~ushalts- und 

Finantausschusses des Landtags NordrheinRWeslfalen zur Staalsverschnldung am }1. 10. '996. 
LT(NRW)-Zusch.ift12/76S, ,. 

91 Vgl. Gantoc.r 1979. 147f. 
9' Vgl. Goke '996,4. 
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444 in der Regel nicht« kontrolliert, sondern nach außen abschirmt.9l Untersuchungen in 
den USA haben jedenfalls zutage gefördert, daß selbst Bundesstaaten mit rigorosen 
Kreditlimits hohe Schuldenstände aufweisen." Um dieser Gefahr vorzubeugen, wird 
es erforderlich sein, ein Gremium/eine Institution zu schaffen, das/die ein Gegen­
gewicht gegen Fotderungen bildet, »die immer von den verschiedenen Seiten erhoben 
werden«'" Als eine solche Instanz außerhalb von Regierung und Parlament" kämen­
will man/frau nicht eine neue Einrichtung schaffen - die Rechnungshöfe oder die 
Bundesschuldenverwaltung in Betracht. Wichtig wäre, das entscheidende Personal in 
gleicher Weise wie RichterInnen am Bundesverfassungsgericht bzw. an den Verfas­
sungsgerichtshöfen der Länder auszuwählen und einzusetzen, es mit richterlicher 
Unabhängigkeit auszustarten (ist bei den Rechnungshöfen bereits gegeben) und auf 
Dauer zu bestallen. Dieses Gremium - bzw. diese Gremien, falls vorgesehen werden 
sollte, sie gesondert auch auf Länderebene einzusetzen - hätte, unter Berücksichti­
gung der verfassungsrechtlichen Vorgaben, unmittelbar und endgültig positiv oder 
negativ über eine geplante Nettokreditermächtigung zu entscheiden. 
Nur eine solche Kombination aus Verfassungsreform und Kontrollgremium dürfte 
geeignet sein, dem weiteren Marsch in die» Veräußerung des Staates« und seiner 
Auslieferung an international operierende Finanzkomplexe Einhalt zu gebieten. Im 
Laufe der Zeit" könnten die Vorschläge dazu beitragen, an den Schuldendienst 
verlorene Handlungsspielräume zurückzugewinnen, Reformpolitik wieder finan­
zierbar zu machen und die fiskalische Belastung späterer Generationen mit der 
Wirtschafrsweise unserer maßlosen Gegenwart zu mindern. 

6. Und woher kommt das Geld? 

Dem Verschuldungsabbau, den sie in Lehrbüchern und Sachverständigengutachten 
fordert, den ihre politischen Vollstrecker indes nicht betrieben, stellt die neoliberale 
Ideologie die Demontage des staatlichen Aufgaben- und Leistungskatalogs an die 
Seite. Es müsse allseitig gespart, der Staat auf seine »eigentlichen Aufgaben« (den 
Repressionsapparat) zurückgeführt und die öffentliche Verwaltung auf einen »schlan­
ken« Rest geschrumpft werden. Auf diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, 
daß manche, hören sie vom »Abbau der Staatsverschuldung« reden, »Abbau des 
Sozialstaats« verstehen.'s Tatsächlich geht es indes darum, der ansonsten unweigerlich 
auf die Gesellschaft zukommenden Situation vorzubeugen, daß die Realeinkommen 
breiter Einkommensschichten allein wegen der aufgehäuften Schulden und den 
daraus erwachsenden Zinslasten dramatisch sinken. 
Richtig an der neoliberalen Forderung nach Einsparungen ist, daß staatliche Aus­
gaben und Subventionen auf den Prüfstand gehören: Abschreibungserleichterungen 
im Steuerrecht, das Fehlen einer Quellenbesteuerung von Kapitaleinkommen und der 
weitgehende Verzicht auf die Besteuerung von Gewinnen aus Kauf und Verkauf von 

93 Schuster 1971, '37· 
94 von Hagen 1991, 
95 Ex~Bundcsbankprasident Kar! Blcssing, zit. n. Nowotny 1979, 10. Blessing hane das Zitierte allerdings 

mit Blick auf die Unabhängigkeit der Bundesb:mk geaußerL 
96 VgL BlasiusiJahnz 1997, 34· 
97 Wie weit der Weg ist, hat Becker 1998, 124. an einem Beispielsfall vorgerechnet. D:mach dauerte es bei 

einer jahrljchen TLlgong von 10 Mrd. DM und zusätzlicher Zinscndiensdeistung ! 10 Jahre, bis der 
gegenwärtige Schuldenberg des öffemlichen Gesamthaushalts haJbicrt wäre. 

98 Manche wittern in diesem Zusammenhang "oko-calvinistischen Konsumverzicht ... , Vgl. HerzberglHoff­
mannlMoscofizadeh 1998,29-
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Immobilien, Wertpapieren, Devisen und Optionen, die Steinkohlebeihilfen, die Un­
terstüt2.ung von Kon2.ernen bei der Hochteehnologieforschung und -anwendung, die 
Förderung tierquälerischer, grundwasserbelastender und klimaschädigender Massen­
viehhaltung und so weiter und so fort. Wichtig ist auch, den wachsenden Versor­
gungslasten bei Bund, Ländern und Gemeinden entgegen2.uarbeiten. Dabei sind -
jedenfalls für die kleinen und mittleren Einkommen - weitere Leistungskürzungen 
und Verlängerungen von Anwartschaftsz.eiten nicht mehr vertret- und wahrschein­
lich kaum mehr durchset2.bar. Die ständische Klassifizierung in ArbeiterInnen, An­
gestellte und Beamtinnen ist längst überholt und sollte einem einheitlichen öffent­
lichen Personal recht weichen, bei dem die Altersversorgung aus aktuell zu leistenden 
Beitragszahlungen und nicht aus gegebenen Versprechen finanziert wird. 
Dennoch: Sofern der historisch gewachsene, in jahr2.ehntelangen Auseinanderset­
zungen und Übereinkünften austarierte Aufgaben- und Leistungskatalog des Sozial­
staats Bundesrepublik, der verfassungsrechtlich überdies zum »Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen« verpflichtet ist (Art. 20a GG), nicht gegenreformerisch ausge­
höhlt werden soll, stoßen Einsparungen bald an Grenzen. Die, auch in bezug auf ihr 
Volumen, einzig realistische Alternative zur Staatsverschuldung ist die Schließung des 
nach Einsparungen verbleibenden staatlichen Finanzierungsdefi2.its durch Steuern?' 
Wer hiergegen einwendet, die »Flucht in Steuererhöhungen« sei »kein geeigneter 
Weg«,'o, weiI dadurch negativere Wirkungen einträten, als wenn die Verschuldung 
in einem bestimmten Rahmen gehalten würde,'o, vergißt, daß z. B. Karl Schillers 
Konzept einer aus Steuern finanzierten Erhöhung der Staatsausgaben einen expansi­
ven Effekt erzielte, der aus der Rezession '966/67 herausführte.'o, Heute ist zudem 
weitestgehend unumstritten, daß die deutsche Einheit besser aus Steuererhöhungen 
als im Wege exorbitanter Neuverschuldung finanziert worden wäre.") Auch in der 
gegenwärtigen Situation ist eine Aufkommensmehrung un venichtbar. Denn es kann 
überhaupt nicht ernsthaft bezweifelt werden, daß der Staat mehr Geld braucht, wenn 
er nicht seinen Aufgaben- und Leistungskatalog - auch 2.U Lasten feministischer, 
bürgerInnenrechtlicher, ökologischer Projekte - eindampfen soll. 
Allerdings können kleine und mittlere Einkommen, VOr allem, wenn sie zusätzlich 
mit Beiträgen zu den gesetzlichen Sozialversicherungen bel.stet sind, keine weiteren 
Abgabenerhöhungen verkraften. Da das Gemeinwesen aber zusätzlicher Mittel be­
darf, wird kein Weg daran vorbeiführen, diese in erster Linie dort abzurufen, wo 
bisher eine, gemessen an deren Leistungskraft, unterdurchschnittliche Steuerbela­
stung vorliegt: bei den BezieherInnen großer Einkommen, den Vermögenden und den 
großen Unternehmen. '0, Gerade ihnen fällt es aber in einer Welt deregul.ierter Kapi-

99 Vgl. auch Rügemer 1995 . 57. 
100 Singcr 1996b. p.. 
101 Vgl. Klaus Gretschmann: mdl. Beitrag auf der Anhörung zur Staatsverschuldung, LT(NRW)-Drs. r zI 

383,19. 
101 Vgl. Karl Georg Zinn: mdl. Beitrag auf der AnhonlOg zur Staatsverschuldung, LT(NRW)-Drs. Iz /}8}. 

". 
103 Vgl. OHentliche Haushalte 1997/98. Trot:t restriktiver Ausgabenpolitik weiterhin hohe Defizite. in: 

DIW-Wochcnbericht 64. [997, 647-662, 647· Selbst die Bundesb:mk kritisiert, da.ß sich die Kohl­
Regierung mit ihren einnahmepolitischen .. Entscheidungen nur unzureichend auf die neue Situation 
('in(gestellt häne), W:lS z.ur Folge haue, daß lc~t1ich z.u einem bctrachdichcn Teil auf die Kredit fin an'l.:c­
rung ausgewichen werden mußte ... (Monatsbericht Mar4 '997. 19). 

104 Die Umvcncilung der Einkommen durch die Fina!l7.politik zugunsren der Unternehmen und der 
Gewinlleinkommc: n:-bc:I.icher bestatigt DIW-Wochcnbcricht So. 1993. 507. Die Landesregierung Ba­
dcn-Wuntembcr~ h.l( errechnet, daß für Einkünfte zwischen O,2S und I Mio. DM in der Praxis bloß 14 

bis 28 %, Steuern faJ1i~ werden; vgl. Die \'(foche vom 24.4 . 1998. Einer Unrersuchung des M.moheimer 
Zcntnllns für Europäische Winschaftsforschung zu folge l.3hlen l-IaU!ihaltc. die sich an der Spitze der 
Einkommenspyramide befinden, nur mehr !.!inen ;\uf das ßrunocinkommen bezogenen Grenzsrcucrsat2. 
von )2%; vgl. Huster t9~. 21. 
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tal märkte und derTransnationalisierung der Ökonomie nicht schwer, sich nationalen 
Steuergesetzen sogar legal zu entziehen. Dies stumpft das Schwert der Einkommen­

besteuerung erheblich ab - vor allem, da realistischerweise keine Rückkehr zum 
status qua ante zu erwarten iSr. '05 

Deshalb werden die in der Bundesrepublik spiegelbildlich zum öffentlichen Schul­

denberg angehäuften Vermögen als Bemessungsgrundlage einer Tilgungssteuer her­

angezogen werden müssen.'" Allein die privaten Haushalte in der Bundesrepublik 
verfügen über ein Gesamtvermögen von I) Billionen DM, dessen größter Teil sich im 

Eigentum weniger befindet. Dazu kommen betriebliche Vermögen in etwa der 

gleichen Höhe."7 Von diesen Vermögen müßte - in Anlehnung an entsprechende 

Vorbilder bei der Konzeption des Lastenausgleichsgesetzes von 1952 - für einen 
befristeten Zeitraum ein ansehnlicher Betrag mobilisiert werden. Er müßte minde­
stens so hoch sein, daß er die Zinsausgaben deckt und zusätzlich Mittel zur Tilgung 

des aufgetürmten Schuldenberges übrigbleiben. Einwände hiergegen sollten nicht 

unberücksichtigt lassen, daß dieser Vorschlag ein gutes Stück Gerechtigkeit für sich 
hat: Weil eine beträchtliche personelle bzw. institutionelle Übereinstimmung zwi­

schen GläubigerInnen und Tilgungssteuerpflichtigen bestehen dürfte, flössen die 

Steuereinnahmen in Form von Tilgungsbeiträgen weitestgehend an die Steuerschuld­
nerlnnen zurück. Es ergäbe sich dadurch aber, gleichsam ohne Entzug von Kaufkraft 

oder Investitionsfähigkeit, eine schrittweise Entschuldung des öffentlichen Gesamt­

haushalts, die ihn in einen zukünftig tragfähigen Zustand versetzen könnte. Eine 
andere, vertretbare Alternative zur Bewältigung des Problems der Staatsverschul­

dung ist nicht in Sicht. 
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